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Bekanntmachung.
der » efttmmmtß de« § 11 der

Sintr5odb »tttJ8frotbn «na vom 20 . September 1807
*" den neu erworbenen

SandeStheilen ( « es.. « . © . 1529 ) verordnen wir
wie foXqt i

n_ . ffhtb «t dürfe » In öffentlichen
Wirthschoftslokal,täten zum Aussehen der Kegel
oder «u sonstiger Bedienung der Gälte nur nach
vor,äugiger Erlanbnlß der Ortsschulbebörde und
nur unter Tlnbaltung der Schrame » der «rtheilten
Erlaubnitz verwendet werde » .

Putzer diesem Falle dort schulpflichtigen , nicht
von den Elter » , Vormündern oder Personen , welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
b-al -it ' tcn K !nd -rn der AnfentKalt in öffentlichen
WirtbschaftSlokalitäten nicht gestattet werden.

Geistige Getränkt dürfen schulpflichtigen
Kindern , welche nicht von den Eltern oder Vertretern
derselben begleitet flnd . in öffentlichen WirthschaftS
lokalitaten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelnde verfallen in Geldstrafe bis
m dreißig Mark , an deren Stelle im Unvermögens
Me verbaltnißmäßige Haft tritt . «

Wiesbade « . den 13. Januar 1879.
Königliche Regierung , gez. : von Wurmb.

„Wird hiermit veröffentlicht . "
Wiesbaden , den 6. Juni 1902.

Der Polizei -Präsident.
K. Prinz von Ratibor.

S

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ibreBerntsgeschäftc in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der KöniglichenGcwerbe -Jnspectson
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und 8. Sonntag jeden Monats,
Vormittag » von ! ! >/- bis Mittags 1 ' /- Ubr und
«m Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Nachmittags von 5 1/» bis 7V« Uhr in deren Ge¬
schäftslokal , Dotzbeimerstraße 8 . hier statt . *
Der Polizei -Präsident . K . Prtuz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Von beachtenswertber Seite ist darauf hin.

gewiesen worden , daß die auf den Straßen pp
seilgebaltenen Mineralwässer , wie Selters - , Soda-
Waffer u . A . m., an die Abnehmer oft eiskalt
verabfolgt werden und daß der Genuß so kalten
Waffers , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdanungsstörungcn von längerer Dauer nach
sich ziehe , in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlaffnng des Herrn Ministers der
geistlichen , Unterrichts - und Medicinal -Angelegen-
heiten werden die Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank angewiesen , das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwasier-
Tcmperatur entsprechenden Wärmegrad von 10 Grad
Celsius abzugeben.

Im Anschluß hieran nebme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
überhaupt , insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen . *

Wiesbaden » den 1. Juli 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vcrtr . : Faleke.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von GaS zum Prtvat-
«rdrauche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Magistralrbeschluß vom 26 . März d . I.
genehmigten neuredigirten Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden » den 1. Mai 1902.
Die Verwaltuna der Master -, GaS - u.

Elektr. -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas zum Privatgebrauche.

(Genehmigt durch Maaistrats -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

§ 1. Allgemeines.
Dar Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab¬

folgt Gar sowohl
zur Beleuchtung , als auch
zum Heizen und Kochen , oder
znm Maschinenbetrieb

anter der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum Gas¬
bezug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung zum Gasbezng.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht , so ist ein dement¬
sprechendes Gesuch bei der Verwaltung des Gas¬
werks einzurcichen , unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu verabfolaenden
Formulars . Wenn der Gesuchstellcr nicht Besitzer
des Hause ? ist . für welches die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird , so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweiscn.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
von mindestens 1 : 250 beizusügen , aus welcher die
Situation , der Kellergrundriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projectirten EntwäfserungS-
kanäle ersehen werden kann und ferner , an welcher
Stelle die gewünschte Leitnna eingesührt werden
soll. Die letztere ist im Allgemeine » mindestens
2 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectiren und entscheidet
lediglich die Verwaltung der Gaswerks , ob die
Leitung in der gewünschten Weis « auigeführt

werden kann , oder ob eine Verschiebung crfordrr
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerdltchrn Zwecken »I. s. w > kan « NbgelebNt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.

Wenn der gewünscht , Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Leaung einer neuen Straßen-
leitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber vorbebnlten , ob
»nd unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen » nd Gar abgegeben werden kann.

8 8. Herstellung der Gaseinrichtungeu.
a- Durch das Gaswerk herzustell«« .
Di « bei Herstellung von WaSeinrichtungen er¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hauptrohr bi « zu den GaSmcflern , die
Aufstelluna der letzteren , sowie die Einrichtung zu
solchen Flammen , welche ohne GaSmeffer benutzt
werden sollen , müflen ausnahmslos durch Beauf¬
tragte de« Gaswerks ousgefübrt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder theilwciie von anderer Seite ausgeführt , fo
ist die Verwaltimg des Gaswerks berechtigt , die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern , bis die
betr . Theile wieder entfernt und durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte des Gaswerks auS-
geführt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Anfbesserungeu an den vorgedachten Einrichtnnoen
nur durch Beauftragte de« Gaswerks ausaeführt
werben . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffnung einer außer Betrieb gesetzten
fghgemeldeten ) Leitung , auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte , darf mir
durch Arbeiter des Gaswerk « erfolgen . Unter keinen
Umständen bürten Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen Gasbezng ermöglichen:
sinket dies dennoch llatt , so erfolgt entsprechender
Antrag ans gerichtliche Bestrafung . In einem
solchen Falle ist die Verwaltuna der Gaswerk«
außerdem befngt , die betr . Einrichtungen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von GaS an den
Abnehmer zu verweigern.

b. Durch Private herzustelleu.
Alle übrigen im Vrivateigentbum gelegenen

und rur Fortlritnng und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemessenen Gase « dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sach¬
kundigen und alSznvcrlätsio bekannten Installateuren
ausgefübrt werden , dürfen aber erst daun in
Benutzung genommen werden , nachdem deren
sachgemäße Anlage , die ansreichende Weit « des
Röhrendurchmesser « und die Dichtigkeit aller Tbeile
der Gasanlage seitens der Gaswerksverwaltuna
fesigeftellt worden sind . Die Verwaltimg de«
Gaswerks bebält sich das Recht vor . je narb ' Sach¬
lage eine Control « der ausgefnhrten Arbeiten
eintreten zu kaffen und die Abgabe von GaS von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Control«
dem KaSadnebmer gegenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
beroestellten Arbeit und auch keine Eriatzvflicht kür
etwa eintretenden Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der GaSabnebmcr zu tragen.

An Privatleitnnaen dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasabsteflnna und Antragstellung auf
aerichtliche Bestrafung keine Einrichtungen angebracht
oder Hondlunaen vosgenommen werden , durch welche
ein nachtheiliaer Einfluß auf die benachbarten
Leitungen ausgeübt werden kann.

8 4. EinrichtungS - « . Unterhaltungskosten.
Das ZuleitunaSrohr vom Hauptrobr bis zur

Grenze des Privatgrundstücks wird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und unterhalten und verbleibt
Eigentbnm de« letzteren : ebenso verbält es sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kosten der
Aufstellung , sowie eine entsprechende Mietbe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitnna von der Grenze
des Grundstücks bi « zu de --- Aufstelliniasort de?
Gasmessers wird ans Kosten heS Besteller » ber-
gcstellt » nd unterhalten , wobei über dicNotbwendig-
keit und dev Umfang der vorzunedmenden Repara¬
turen ledigst » die Verwaltung des Gaswerks ent¬
scheidet . Die Kosten für die Aufstellung des
Gasmessers , die Herstellung der Verbindungen und
die Lieferung des Hauptbahnen » hat der betr.
Gasabnebmer zu tragen.

In den Fällen jedoch , in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung einaerüftrt werden soll , oder wo der Ge-
inchsteller nicht Eiaentbümer de? betr . Hanse » ist,
bat der Besteller die Gesammtkosien der Leitung
vom Hauptrobr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Größenverbältniffe dieser Einrichtungen
wer -Mi nach Maßgabe der in deni Anmeldegesiich
gemachten Mittbeilnngen über die Ausdehnung der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerk « fest-
g-stellt.

Die hiernach zu erbebenden , von der Ver¬
waltung des Gaswerks fcstznsetzenden Beträge
werden ' nach Fertigstellung der betreffenden Ein-
ricbtnngen bei Beträgen über 30 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten?
aber bei Vorzeigung der bezüglichen Quittungen
zu bezahlen , unbeschadet etwa z» erbebender Rekla¬
mationen . Beträge unter 80 Mk . sind bei Vor¬
zeigung der quittirten Rechnung fällig.

er Verwaltung steht da « Recht zu , für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aus-
zuführenden Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbczug eine Calition in der
ungefähren Höbe der Anlagekosten zu derlangen.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigentbnm des Gaswerks
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlasst » zu betrachten.

Ergiebt sich später au » Anlaß eine « wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkeit , einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder da « Zu-
leitungSrohr durch ein weiteres zu ersetzen , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten de » Gaswerks.

8 5 . Control « der GaSeinrtchtunge « .
Es steht der Verwaltung da « Recht zu . die

Gasmeflcr und Rohrleitungen , sowie die Räume,
welche mit GaSelnrichtungen versehen sind , von
Zeit zu Zeit nachtniehen , die sog . nassen Gasmesser
mit Wasser auffüllen , sowie den Verbrauch an
Ga «, io oft da « erforderlich , controllircn zulasten.
Der Gasabnehmer ist verpflichtet , den Beamten
und Arbeitern des Gaswerk « behufs Vornahme
von Betriebsarbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den KaSmcsiA -n . sowie zu allen Räumen , in welchen
sich KoSeinrichtungen befinden , zu gestatten.

Die Gasabnebmer baben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hanvtbähne stet « leicht
zugänglich bleiben . Werden bestehende Hindernisse
ans Verlangen der Gaswerksverwaltuna nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
Gasabnebmer « ansführen zu lassen.

8 6. Lieferung des GaseS.
-> Allgemeines.

Unter gewöhnlichen V ' rhältniflen stebt da«
erforderliche GaS zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Garabnebmern zur Verfügung . Sollte da«
Gaswerk jedoch durch Betrjcbsarbeiten . Betrieb»
Unfälle . FeuerSgesabr , ArbeitSauSstände . Natur
ereignisse , Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht siebt , in der
GaSbrreitung oder Fortleitnna des Kaser zu den
Abnehmern behindert sein , so hört die GaSlieferimg
so lange auf . bis die Störung, « beseitigt worden
sind , odne daß der Gasabnebmer irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

b. Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Gareinrichtung de« Gasabnebmer«

mit den Dauvtröbren de» Gaswerk « nicht itj
direkter Verbindung siebt , sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeinsames Zn-
leitungsrobr besitzt , oder erst durch einen von einem
anderen Abnebmer benutzten HanvtaaSwesier ge
speist wird , also nur einen Tbeil der Kesammt-
einrichtungen bildet , so kann der betreffende Gas
abnebmer keinen Anspruch gegen das Gaswerk
aeltend machen , wenn an » irgend einer Veran¬
lassung die Znsübrnng de» Gase « zu dem gemein¬
samen GaSriisübrunaSrodr oder zu dem Haupt-
gasmeflcr versaat werden muß.

8 7. Ermittelung der Größe des GaS»
Verbrauchs.

». Durch GaSmeffer.
Di « Menge des abgegebenen Gases wird durch

KaSweffcr ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören . Do « letztere trägt die Kosten
für die Anschaffung und Unterhaltung der Messer,
wogegen die Gasabnebmer als Vergütung für
diese Unterbaltnna und Entsrbädlgiing für die Ab¬
nutzung der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütungen z» zahlen haben und zwar:

Mk . 0 .80 für einen 8-fl . Messer
0 .85 5
0 .50 10
0 .70 20
0 .90 SO
1.15 50
1 .40 60
1.50 80
1 .90 100
2 .50 „ „ 150

Für die vassende Herstellung des Nanmes , in
welchem der Gasmesser aufgestellt wird , sowie An¬
bringung der etwa erforderlichen Schutzvorrickst-
nngeu gegen Veichädignngen und Frost bat der
betr . Gasabnebmer in ausreichendem Maße zu
sorgen . Letzterer bat auch die Kasten »u tragen
für alle Beschädigungen , welche an den Messer » in
Folae der Außerachtlassung der nothwendigen Vor¬
sichtsmaßregeln entstehen.

Das Ein - und Ansschalten , insbesondere aber
auch das Versetzen von Gasmessern dark nur durch
Bedienstete des Gaswerks , keinesfalls durch einen
Vrivat - Jnstallateur . ersolgen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b . Dur » Schätzung.
. Wenn einzelne Flammen nnr unter Anwendung

außergewöhnlicher Kosten und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil her Robrleitnng
gespeist werden können , wie z. B . an Tborpfeilern
zu LandbanSankagen , so können solche Flammen
von der Verwaltung de« Gaswerks auch »ojr dem
Messer abgezweiat werden . In so' chen Ansnabme-
fällen wird die Größe d -S Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de? Brenners resp.
Regulators ermittelt . Solch ? Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten anqeründet und gelöscht , zu welchen das
Anründen und Löschen der in der Nähe befindlichen
öffentlichen Laternen erfolgt.

<r. Schadhafte Gasmesser.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmenge nicht mehr mit
Sicherheit an , so erfolgt nach Auswechselung dieses
Meffer » alsbaldige Einschätzung des fraglichen

Verbrauch « nach Feststellung und Abwägung der
Maßgebenden Verhältnisse . Die Hohe dieser

ablilvgranforderung wird endgültig von der
erwaltnng de« Gaswerk « festgesetzt.

Anträge auf Auswechselung eine « Gasmesser«
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehr al»
4 pEl . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des Gases.
Der Preis de» Gase « zu allen Derbrauchs-

zweckcn beträgt für die Verbrauchsmonate Apxil
bis einichl . September 12 Pf . pro Cbm . und für
die Derbrauchsmonate Oktober bis einfchl . Mä *ß
16 Pf . pro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Druckschwankungeu.

Bei Benutzung de« Gase « durch GaSkraft-
maschinen muß die Leitung »wischen dem Messer
lind der,Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Driickichivankungen versehen sein,
welche so auSrejchend wirkt,daß bei der Vornahme
einer Untersuckanq für keine Gangart der Maschine
an einem der hipter dem Gasmesser und vor der
ReglillrungSeinrichtuna anznbringenden Wasier-
manometer oder Argandbrenner sich Druck-
ichwankungen bcmerflich machen . Die Rohrver¬
bindung an dem Minometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometer ? i» dem AuSlauf de«
RobreS eingeschranbte Stöpsel - wird durch einen
Bediensteten des Gaswerks plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich das
Recht vor , die Zuführung de? Gase « zur GaS-
kraftmaschine »u versagen oder die bereit « eui=
gerichtete Zuführung zu unterbrechen , fall « die zur
Aufbebuna der Druckschwankungen getroffene Ein¬
richtung sich später al » ungenügend erweist.

8 10. Zahlung dir Rechnungen.
Monatlich wird non den Bediensteten dH

Gaswerks der Kasmefferstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt und darüber Möglich de?
Betrage ? für Unterhaltung und Abnutzung der
Gasmessers dem Gasabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die , » zahlenden Beträge vorgeleot , welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht aip eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen iss.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltuna da« Gaswerk « einznreichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg in
Anforderung gebracht , so bat die Verwaltimg des
Gaswerk ? ,nnhelchadet der event . ZwangSbeitrcibiUld
der Rückstände im Verwaltungswege das Recht
ohne jede Aufkündigung die LeiMng abzuichließen
den Messer zu entfernen und nicht eher iyjeder zu
öffnen , bis die rückständigen Beträge und die mit
der Pbstellnnq und Wiedereinschaltung der Leitung
und de« Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind.

Die Verwaltung de« Gaswerks bat , abgesehen
von dem Fall de« 8 '4 , Abs . 6 . zu jeder Zeit das
Recht , für ihre Leistungen in Bezug auf Ga « '
zilführung pp . eine von ihr nach Höhe und Art zu
bestimmende Kaution z» verlangen und vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution jede
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst nach
Deckung aller Fordcrnngen de« Gaswerks für
Gasbezng und Messerryietbe zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerk « au « der
Kaution für ihr « jeweiligen Aniprüchc bfriedigen,
ohne daß es eine « gerichtlichen Verfahrens oder
einer voraänaiacn Benachrichtigung des KautisnS-
bestellerS bedarf.

8 11. Beseitigung der Privatleitungen.
Wird eine Privatabzweigüng länger als zwei

Jabrc hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eiaentbum liegt , durch
die Verwaltung de« Gaswerk « flgnz oder tbeil-
weife entfernt werden . Eine spätere Wicder-
anmeldnng znm GaShezuge wird nur dann berück-
sichtigt .wcnn gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

i>12. l̂ eeutzigitna des GaSbezugeS.
» . Durch Abmeldung.

Der Garabnehmer ist verpflichtet , sobald er
auf den ferneren Garbezug verzichtet , dieses der
Verwaltuna mündlich oder schriftlich onzuzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahlen . Meldet der¬
selbe die Gäsbcniitzung nicht ab . io bleibt er so
lange für die Bezahlung auch de« von seinem
Nachfolger verbrauchten Gote ? verpflichtet bi » diese
Anzeige « folgt oder der Ueberaang der GaSrin-
ricktunftm a » f einen anderen KaSahnehmer von
letzterem bei der Verwaltung des Gaswerk « angc»
meldet worden ist.

b . Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung siebt das Recht zu . in den

allen , in welchen gegen eine der vorstehenden
estimmiingev gefehlt wird , ohne vorherige »ichter«

liche Entscheidung oder Kündigung den Garbezug
in der ihr geeignet erscheinenden Weite odne
Weiteres zu unterbrechen , oi^ r nach ihrem Ermessen
eine Cogventionalstrafe bi « zum Betrage von
80 Mk . f -Nzusetzen.

8 IS. Acn - erungen vorsteheuder
Bestimwungen.

Der Magistrat bebcut sich da » Recht vor,
Ac »dcrnng »il oder Zusätze an und zu diesen Be-
stimmiNigeii cintrejen zu fassen , wcim hierzu das
Pedürfniß vorzuliegen scheint : solche Aenderungcn
erhalten einen Monat nach erfolgter Bekgnntmach-
ung ihre Gültigkeit.
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Bekanntmachung,
Ättr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeiduni von Verstößen gegen die bestebende»
gesetzlichen Bestinimnnaen darauf aufmerksam ge¬
macht, dass gemäß8 52 de? Gewerbesteuergesetze«
vom 24. Juni 1861 und der dazu ergangenen
Anweisung de? ,s?errn FinanzminisierS vom
4. November 1865. Abschnitt VI. Artikel 25, ei»
Jeder , welcher vier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfänqt , dem
Magistrat vorder oder Ipätesten? gleichzeitig mit
dem Beginn de« Betriebe» Anzeige davon zu
machen bat. Die Anzeige bat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Ratbhau«, Zimmer No. 5, münd¬
lich wäbrend der üblichen VarmittagS-Dienststnn-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) da? Gewerbe eine? Anderen übernimmt

und fortsetzt,
d) neben seinem bi?berigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein andere» Gewerbe
aufängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eine? steuerpflichtigen Gewerbe» innerhalb der
vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 70 de? Gewerbcstenergesetze? in eine dem doppelten
Betrag der einjäbrigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenchaltene Steuer zu entrichten.

Da? Anshören eine» steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810, Absatz2 de? Gesetze»
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der eit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsttzendcn der für die
Veranlagung '» ständigen Steuerausschüsse der
Gcwerbcsteuerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 83 de? Gewerbesteuergesetze? fortzuentrichten. *

Der Magistrat. — Steuerverwaltung. Heß.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2. Rate erfolgt vom

15. d. MtH. ab straßenweise nach dem auf dem
Steuerzettel angegebenen Hebeplan. Die Hebetage
sind nach den Ansauasbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt: (Die auf dem Steuerzettcl an¬
gegebene Straße ist maßgebend).

H, I, K am 22., 23., 24. Juli,
L, M, N am 25.. 26., 28. Juli.
0 , P, Q,  R am 29., 30., 31. Juli U. 1. Aiigust,
8, T, II. V am 2.. 4., 5. August,
5V, T, Z am 6., 7., 8. August.
Es liegt im Interesse der Stcuerzabler. daß

stc die vorgeschriebenen Hedetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderungmöglich. *

Wiesbaden , den 12. Juli 1902.
Städtische Stenerkasse,

Rathhau«, Erdgeschoß Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Zufolge der Beschlüsse des Magistrats und

der Stadtverordneten-Verjammlung vom 26. März
und 11. April d. I . wird bezüglich der Aus¬
dehnung der Nntzwafferleitung Folgende»
bekannt gemocht:

1. In allen Straßen , in welchen die Nutz-
waffcrleitung bereits vorhanden oder deren Her¬
stellung in Aussicht genommen ist. müssen bei Er¬
richtung von Neubauten die Closets, Garten-
Bewäfferungs-Anlagen und industriellen Etablisse¬
ment» an das Netz der Nutzwasserleitung angc-
schloffen bezw. Einrichtungen zum Anschluß vorge¬
sehen werden. Die Kosten hierfür bis zur Gruud-
stückSgrenze trägt das Wasserwerk.

2. Aeltere Häuser in Straßen , in welchen die
Nntzwafferleitung bereits liegt oder eingelegt wird,
und welche größere Gartenanlaaen, Aufzüge x.
besitzen, sind auf Verlangen de? Wasserwerks eben¬
falls an da? Netz der Nutzwasserleitung anzuschließe».
Die Kosten hierfür bi? zum Wassermesser einschl.
trägt da» Wafferwerk.

3. An die in den Grundstücken eingeführten
Nutzwasserleitungcn dürfen Zapfhähne nicht ange¬
bracht werden.

4. Der Verbrauch des Wassers nur der Nntz-
wasserleituiig wird durch Wassermeffcr festgcstcllt
und ist mit 25 Pf . pro 1 cdm. zu bezahlen. *

Wiksbabe» , den 15. Juli 1902.
Die Direetion

der städt» Wasser-, Gas - u . Elektr.-Werke.

Zum Schutzeder Feuer -Telegraphen.
Die 88 817-und 318 des Deutschen Reichs-

Strafgesetzbuchesbedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphcn-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begebt, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängnißstrafe dir zu
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe bis zu 600 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
anzuseben ist, weifen wir gleichzeitig darauf bin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Lcitungsdrähte beschädigt, oder daß durch Ver-
schlinguna der Drähte sogenannte Erdverbindungen
herbeiqesührt werden.

Solche Erdverbindilngen können dadurch ent¬
stehen, daß die Lcitungsdrähte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Baugerüsttheilenund dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen de? Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleitungen verwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen sede Beschädigung der
Telegrävhcnleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersicherheit nuserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache, Nengaffe 6, anzeigen
zu wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebshindcrniffes durch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *

Der Brand -Director.

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Auskühruna

der « nt - « nd BewäfferungS -Anlage für die
Neubauten der Arbeiter -Wohnhäuser im
DIstrict „Unter-Schwarzenberg" sollen im Wege
der öffentlichen Aurschreibungverdungen werden.

Angebots-Formulare, Verdingungsunterlagen
und .Zeichnungen können während der Vormittag«-
dienststunden im Nathhauie, Zimmer No. 75a, ein-
gescbeii, die VeidingunaSunterlaqe» ausschließlich
Zeichnungen auch von Zimmer No. 57, gegen Be¬
zahlung oder bcstellgeldsreie Einsendung von 1 Mk.
50 Pf . bezogen werden. Verschlossene und mit
entsprechender Aufschrift versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag , den 2«. Auli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
aurgefüllten Verdingungsformular cingereichten
Anaebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:
3 Wochen. *

Wiesbaden , den 8. Juli 1902.
Stadlbauamt,

Abth . für CanalifationSwefeu.

Verdingung.
Für da» Dolksbad in der Roonstraße Hier¬

selbst sollen:
a) Die Ausführung der inneren Tüncher-, Stuck-

und Anstreicherarbeiten. Loos 1, 2 und 3,
b) die Ausführung der äußeren Tüncher- und

Anstreicherarbeiten, Loos 4.
c)  die Lieferung der Rollläden, LooS 5.

im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angcbotsformulare können wäbrend der Dor-
mittagsdienststunden im Rathhaufe, Zimmer No.41,
eingesehen, auch von dort gegen Baarzahlung
oder bestellgeldircie Einsenduna von

1 Mk. für LooS 1, 2 und 3,
50 Pf . für Loos 4,
25 Pf . für Loos 6,

bezogen werden. Im letzteren Falle sind die Post¬
anweisungen an unseren technische» Secretär
Audreß zu richten. Verschlossene und mit der
Aufschrift „H. A. 104, LooS . . versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Samstag , den 2« . Auli 1902,
Vormittags 19 Uhr,

hierher cinzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt — unter Einhaltung obiger Loos-Rcihen-
folge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
auSgcsüllten Verdingnngsformular eingereichtcn
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist
30 Tage. *

Wiesbaden , den 15. Juli 1902.
Stadtbauamt , Slbtheilung für Hochbau,

Verdingung,
Die Lieferung von 12,999 qm Klein¬

pflaster für die Baiivcrwaltung der Stadt
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsformulare und VerdingnngS-Untcr-
lagen können wäbrend der Vormittagsdienststunden
in, Rathhaufe, Zimmer No. 44, cingesehcn, die
Verdiiigniigs- Unterlagen auch von dort gegen
Baarzahlung oder bestcllgeldfreie Einsendung von
1 Mk. und zwar bis zum letzten Tage vor dem
Termin bezogen werden. Verschlossene und mit
der Aufschrift „Kleinpflaster" versehene Angebote
sind bis spätestens

Montag , den 28 . Juli 1992,
Bormittags I I Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
auSgesüllten Vcrdingnngssormular eingereichten
Anaebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:
3 Wochen. *

WieSbade « , den 14. Juli 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für Straßenbau.

Verdingung.
Die Herstellung von 62 Stück gemauerten

Grüften auf dem neuen Friedhöfe an der Platter»
straße in den Quadraten 33 und 36 soll im Wege
der öffentlichen Aurschreibungverdungen werden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags¬
dienststunden im Rathhaufe, Zimmer Nr. 44, ein¬
gesehen, die Verdingungsunterlagen einschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Baarzahlung
oder bcstellgeldsreie Einsendung von 70 Pf . und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Gemauerte
Grüften" vcrscdene Angebote sind svätesten« bis

Donnerstag , den 31. Juli 1992,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgefüllten Vcrdingnngssormular cingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:
3 Wochen. *

Wiesbaden , den 19. Juli 1902.
Stadtbauamt , Abth . für Straßenbau.

Verdingung.
Die Herstellung und Anlieferung von

Mobiliargegenständen (Tiiche, Schränke pp.)
für den Erweiteriingsbau der Mittelschule an der
Luisenstraße hierselbfl, soll im Wege der öffentlichen
Aurschreibung verdungen werden. Ängebotr-
sormulare können während der Vormittagsdienst¬
stunden im Rathhaufe, Zimmer No.41, einyesehcn,
auch von dort gegen Baarzahlung oder bestellgeld-
freie Einsendung von 2b Pfg. und zwar bis zum
1. August d. I ». bezogen werden. Im letzteren
Falle sind die Postanweisungen an unseren
technischen Secretär Andreß zu richten. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift „H . A . 195
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 2. August 1902,
Dormittags 19 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenenund aus-
gefüllten Vcrdingiingsformular cingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. Zuschlaasfrist: 30 Tage.

Wiesbaden , de» 22. Jul ! 1902. *
Stadtbauamt . Abth . für Hochbau.

Fremden-Führer.
Kurhaus, Koohbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Könlgllohe9 Theater , auf dem Wannen Damm.
Residenz-Theater , Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstrasse 1a.
Reichshallen-Theater , Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Koohbrunnen. Täglich geöffnet

von 8—11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König!. Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Vietoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Gallerte und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von Vill —1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an federn Wochentage von
kO—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisohes Museum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
.ieden ersten Sonntag im Monat auch Sonntags
Nachm, von 3—5 Uhr. Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr. 1, 1 Stiege,anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich¬
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im Rathhanse.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
25 Pf. beim Schloss-Castellan.

Justizgebäude, Gerichtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank, Luisenstrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I .Röderstr.29 : TI. Oranienstr.22,

ITI. Bertramstr . 22, Hinterh. :IV.Michelsbergll;
V. Philippsbergstr . 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter:Schützenhofstrasse3,Wellrilr-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet.
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von ll 1'« Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelle der Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgahe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Paoket-
annahme : Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagemde Sendungen: Rheinstrasse 25,
Hofgehäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt. Rheinstrasse 25.
Ununterbrochen geöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen hei dem Postamte (Rheinstr. 26),
im linken Hofgehäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Rei verschlossenemThore
ist die Nachtschelle zu ziehen.) ,

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenhogengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein¬
strasse; Küster wohnt An dev Ringkirche 3, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse . Den
ganzen Tag offen.

AltkatholischeKirche, ..Friedenskirche“. Schwal¬
bacherstrasse. Der Küster wohnt Adler-tr . 69.

Anglikanische Augustinuskirche, Erankfurterstr . 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn' Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Michelsberg.
Castellan wohnt nebenan. Wochon-Gottes-
dienst Morgens 6V« Uhr und Abends 6V» Uhr.

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 41/2 Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato. Friedrichstrasse 27. Besichtigung nur
für Berechtigte.

Landwirtschaftliches Institut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: König!. Humanistisches Gym¬

nasium. auf dem Luisenplatz. König!. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in de;»Wellritzstrasse.
Hvgiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh.Hofraths

Prof. Dr. R. Fresenius. Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe.Platterstrasse , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der Grieeh. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der Israelitischen Cultus-

qemeinde sind im Sommer Sonntags. Montags.
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr n Nachm v. SV«—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung heim Castellan
Schott. So.hnlberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrich-Platz, Fürst-
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz.
Waterloo - Denkmal auf dem Lnisenplntz,
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alten
Oolonnade und Krieger-Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des WiesbadenerSchützen-Vereins,
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-SohOtzen-Halle, Unter den Eieben,
Pistolen-Schiessstände, hinter der Alten Oolonnade

und auf der Kronenburg, Sonnenbergerstrasse.

Sonnenberg ('/» Stunde von Wiesbaden). Ruins
mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkrenz-
kirohe auf dem Friedhof. — Alt-Deutsohland,
Sehenswürdigkeit! .Ranges, Wiesbadenerstr.64.

Wllhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant . Schön»
Fernsicht.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Coh-

lenz, 8, 9.26 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9 50 fSchnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
-Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12,50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Gütersehiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/« ühr.
Billets n. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Biebrich -Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbah»
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9°?

lOoo* noo 1200* ioo 200 goo 400 500 goo 700 Mo
900t (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 8?»
900* 1000 noo * 1200 100 200 300 400 500 goo 700
8°°+ (an u. ah Kaiserstrasse-Centralbahnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags,
t An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboota

für Gesellschaften. F 330
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Hamborg -Amerika -Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Assyria“ 19. Juli 3 Uhr Nm. von Phila¬
delphia nach Hamburg. S.-D. „Auguste Victoria“
20. Juli 8 Uhr Nm. von Molde (Nordlandreise).
D. -Brisgavia“ von Hamburg nach Baltimore,
18. Juli 9 Uhr 80 Min. Abends Dover passirt.
D. „Bulgaria “ 20. Juli 11 Uhr 10 Min. Vm. auf
der Elbe. D. „Cerea“ 20. Juli 6 Uhr 30 Min.
Morgens von Hüll n. Hamburg. D. „Christian!»“
von Hamburg nach Mittolbra»ilien. 20. Juli 4 Uhr
Morgens Queseant passirt. D. „Constantia“ von
Hamburg nach Westindien, 19. Juli in Tampico.
D. „Croatia“ von Hamburg nach Westindien,
19. Juli in St. Thomas. D. „Graf Waldersee“
von Hamburg via Plymouth nach Newyork,
20. Juli 1 Uhr 20 Min. Nm. von Boulogne. D.
„Hispania“ von St. Thomas nach Hamburg,
20. Juli 8 Uhr Morgens in Havre. R.-P.-D.
„Kiautschou“ von Hamburg nach Ostasien,
19. Juli Nm. in Yokohama. D. „Nassovia“ von
Antwerpen nach dem La Plata , 19. Juli in
Montevideo. D. „Nauplia“ von Stettin nach
Newyork, 20. Juli 8 Uhr 15 Min. Morgens Port
of Ness passirt . D. „Nicomedia“ von Newyork
nach Copenhagen u. Stettin, 19. Juli 9 Uhr Abds.
von Havre. D. „Numidia“ von Hamburg nach
dem La Plata , 19. Juli 11 Uhr Vm. von Ant¬
werpen. D. „Polynesia“ von Hamburg nach
Westindien, 20. Juli in St. Thomas. D.-Y.
„Prinzessin Victoria Luise“ 19. Juli 3 Uhr Nm.
von Naes (Nordlandreise). D. „Sarnia“ von St.
Thomas nach Hamburg, 20. Juli 4 Uhr Morgens
von Antwerpen. D. „Saxonia“ 19. Juli Mittags
auf der Elbe. D. „Serbia“ 19. Juli Gibraltar
passirt. D. „Sibiria“ von Buenos Aires nach
Hamburg, 20. Juli von Funchal . D. „Silvia“
von Hamburg via Bremen nach Ostasien, 20. Juli
8 Uhr 45 Min. Abends Cuxhaven passirt . D.
„Sithonia“ von Hamburg nach Ostasien, 20. Juli
in Hongkong. D. „Suevia“ 19. Juli in Port Said.
D. „Syria“ von Hamburg nach Westindien und
Mexico, 20. Juli 7 Uhr 45 Min. Morg. Cuxhaven
passirt. D. „Teutonia“ von Hamburg nach
Montreal, 20. Juli 8 Uhr 15 Min. Morgens Cux¬
haven passirt. D. „Troja“ von Hamburg nach
Westindien, 19. Juli von St. Thomas. F330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Ohr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linient
S.-D. -Hohenzollern“ nach Genua, 18. Juli
3 Uhr Nm. in Genua. S.-D. „Trave“ nach New-
York, 20. Juli 10 Uhr Vm. von Gibraltar . S.-D.
„Lahn“ nach Genua, 19. Juli 10 Uhr Vm. von
Newyork. S.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ nach Bremen,
21. Juli 93/« Uhr Vorm, von Plymouth. D.
„Neckar“ nach Bremen, 21. Juli 12' /? Uhr Nm.
in Bremerhaven. D. „Grosser Kurfürst“ nach
Bremen, 20. Juli 12V« Uhr Nm. in Bremerhaven.
D. „Bremen“ nach Newyork, 18. Juli 8 Uhr Vm.
in Newyork. D. „Hannover“ nach Baltimore,
19. Juli SP« Uhr Vorm. Lizard passirt. D.
„Königin Luise“ nach Newyork, 21. Juli 7*/^Uhr
Vm. Scilly passirt. -— Cuba-, Brasil- u. LaPlata-
Linien: D. „Roland“ nach Bremen, 20. Juli von
Corunna. D. „Aachen“ nach Bremen, 19. Juli in
Bremerhaven. D. „Helgoland“ nach Bremen,
21. Juli in Antwerpen. D. „Pfalz“ nach Vigo,
South.. Antw., Br., 20. Juli Las Palmas passirt.
D. -Willehad“ nach La Plata , 18. Juli in Buenos
Aires. D. „Halle“ nach Brasilien, 20. Juli in
Oporto. D. „Wittekind“ nach La Plata , 20. Juli
in Antwerpen. —- Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „Preussen“ nach Bremen, 21. Juli
Vlissingen passirt. D. „Hamburg“ (Hamburg-
Amerika-Linie) nach Hamburg, 21. Juli in Suez.
D. „Prinz Heinrich“ nach Bremen, 20. Juli in
Colombo. D. „Sachsen“ nach Hamburg, 19.Juli
von Shanghai. D. „Kiautschou“ (Hamburg-
Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 19. Juli in Yoko¬
hama. D. „König Albert“ nach Ost-Asien,
19. Juli in Aden. D. „Prinzess Irene “ nach Ost-
Asien, 19. Juli von Gibraltar. D. „Marburg“
nach Hamburg, 20. Juli . QuesRant passirt. D.
„Strassburg“ nach Bremen, Hamburg, 20. Juli
von Colombo. D. „Königsberg“ nach Ost-Asien,
21. Juli in Penar.g. D. „Oldenburg“ nach
Bremen 21. Juli von Port Said. D. „Karlsruhe“
nach Australien, 19, Juli in Sydney. D. „Gera“
nach Bremen, 21. Juli von Sydney, D. „Weimar*
nach Australien, 21. Juli von Suez. *

»nick an» Verla, »er ft « tzk«lan»tr, sitzen nutetet1» Me,baden.
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